
Dass Geschichten von Schurken (Präsident Nixon) und Helden (die
Journalisten) das reale Geschehen gern verkürzen und verklären,
ändert nichts an der großen Leistung der beiden Reporter. Auch bei
der Watergate-Affäre waren es keineswegs nur diese zwei Männer,
die wie David-Zwillinge den Präsidenten-Goliath zur Strecke brach-
ten. Die Redaktion der Hauptstadt-Zeitung stand hinter ihnen,
dazu kam der sehr wichtige Informant, der lange nur unter dem
Decknamen »Deep Throat« bekannt war und dessen Identität die
Öffentlichkeit erst Jahrzehnte nach dem Skandal erfuhr: Mark Felt,
ein leitender FBI-Ermittler. Außer der Zeitung recherchierten die
Behörden und schließlich auch die Abgeordneten im US-Kongress.
Der Journalismus ist eine eigene Kraft, die aber mit anderen Kräften
der Gesellschaft in Wechselwirkung tritt. Nicht immer erwächst
daraus Gutes. Doch Watergate ist – wie manch andere bedeutsame
Enthüllung – ein Beispiel dafür, dass die Medien tatsächlich zur
Aufklärung beitragen und als Vierte Gewalt der Demokratie dienen
können.

»Democracy dies in darkness«

Als einer der Watergate-Enthüller blieb Bob Woodward dem Journa-
lismus auch im hohen Alter treu. Noch während der Präsidentschaft
von Donald Trump lieferte er Einblicke ins Innenleben des Weißen
Hauses. Seine Erfahrung und Berühmtheit mögen geholfen haben,
Türen zu öffnen, die sonst verschlossen geblieben wären. Allerdings
dürften diejenigen, die etwas zu verbergen haben, besonders auf der
Hut sein, wenn sie einen Namen wie »Woodward« auch nur hören.
Journalisten seines Schlages zerren ans Licht, was andere im Dunkeln
lassen wollen.

»Democracy dies in darkness«, die Demokratie stirbt im Dunkeln:
Diesen Slogan, den Woodward schon Jahre zuvor verwendet (aber
nicht erfunden) haben soll, schrieb sich seine Zeitung im Jahr 2017
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buchstäblich auf die Fahnen. Die Washington Post setzte den Slogan
unter ihren Namen auf den sogenannten Zeitungskopf. Seitdem steht
er dort – auch online – in einer Mischung aus Mahnung, Ansporn und
Appell. Und natürlich war es kein Zufall, dass die Redaktion sich
ausgerechnet in dem Jahr dahinter versammelte, in dem in Gestalt
von Donald Trump ein US-Präsident sein Amt antrat, der wie kein
anderer zuvor die Presse attackierte und Zeitungen und Fernsehsen-
der, die kritisch über ihn berichteten, als »Fake News Media«
beschimpfte und sogar zu »Feinden des Volkes« erklärte.

Sich nicht den Mund verbieten lassen, unabhängig und kritisch bleiben,

über Fehler und Missstände berichten – das gehört zum Credo eines freien

und selbstbewussten Journalismus. Er recherchiert auch gegen Wider-

stände. So wird er zum Wächter der Demokratie (»Watchdog«, Wach-

hund).

Die Demokratie stirbt, wenn niemand hinschaut. Sie stirbt, wenn
Politiker, Unternehmer, Vereine und Verbände machen können, was
sie wollen, ohne dass der Scheinwerfer der öffentlichen Aufmerk-
samkeit ihre Fehler und ihr Fehlverhalten beleuchtet.

Es gibt viele Gründe, warum Dinge geheim gehalten werden – und
nicht immer stecken böse Absichten oder verwerfliche Handlungen
dahinter. Der Schutz der Privatsphäre, aber auch das Funktionieren
diplomatischer Missionen in der Politik sind auf Vertraulichkeit
angewiesen. Beratungen, in denen keine »Schaufenster-Reden« ge-
halten, sondern ernsthaft gesprochen und ergebnisoffen nachgedacht
werden soll, können unter Umständen hinter verschlossenen Türen
besser funktionieren als auf einem öffentlichen Forum. Auch der
Journalismus selbst ist darauf angewiesen, Geheimnisse zu hüten,
beispielsweise wenn es um interne Absprachen der Redaktion oder
um die Herkunft einer sensiblen Information geht. Die Vorstellung, in
einer Demokratie müsse es zu jeder Zeit vollständige Transparenz
über alles und jeden geben, ist gefährlich. Totale Transparenz würde
den liberalen Rechtsstaat zerstören und vermutlich in einem totali-
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tären System enden. Die Öffentlichkeit wäre Fluch, nicht Segen. Sie
würde sich in eine Tyrannei verwandeln.

Durch diese Einschränkung wird der Slogan »Democracy dies in
darkness« aber nicht falsch. Die Philosophie der Aufklärung bediente
sich im 18. Jahrhundert der Lichtmetapher, um die Bedeutung von
Vernunft und Kritik in ein Bild zu bringen. Bereits das Wort
»Aufklärung« verweist auf ein Erhellen des Düsteren. Der Freiheit
des Denkens und Diskutierens steht die Finsternis von Zwang und
Unterdrückung entgegen. Demokratie ist an Öffentlichkeit gebunden:
Es braucht die ständige öffentliche Diskussion, das Hin und Her der
Argumente, das Für und Wider. Es braucht gemeinsames Nachdenken
und Streiten, und es braucht kollektives Lernen. Wichtige Entschei-
dungen müssen von den zuständigen Organen und Gremien kontrol-
liert werden können. Dafür gibt es im demokratischen Rechtsstaat die
Parlamente mit ihren Ausschüssen, die Regierung mit diversen
Behörden und Prüfstellen und schließlich noch die Strukturen der
Justiz mit ihren unabhängigen Gerichten. Dazu kommt der Journa-
lismus. In Ausnahmefällen kann er sogar dort ein Licht anzünden, wo
es sonst notorisch düster bleibt, beispielsweise im Apparat der
Geheimdienste oder im Dickicht internationaler Finanzgeschäfte.
Steht Großes auf dem Spiel, das die Bürgerinnen und Bürger erfahren
sollten, um als Souverän agieren zu können, hat das öffentliche
Interesse mehr Gewicht als der staatliche Geheimschutz oder die
Rechte und Interessen einzelner Personen oder Firmen.

Wo beginnt der Bereich, der für den Journalismus tabu ist? Dass
zwischen dem Tabubereich und dem Raum der Öffentlichkeit eine
konfliktreiche Zone entstehen kann, in der darum gerungenwird, was
die Medien dürfen und was nicht, liegt auf der Hand. In dieser Zone
kann sich entscheiden, wie frei die Presse wirklich ist. In dieser Zone
kann sich aber auch entscheiden, wie verantwortungsvoll Journalis-
ten mit heiklen Themen und sensiblem Material umgehen.

In der Geschichte liberaler Demokratien haben immer wieder
Gerichte diese Konflikte einhegen und die Spielräume des Journalis-
mus definieren müssen. Eine sehr wichtige Entscheidung fiel in den
USA kurze Zeit vor der Watergate-Affäre im Zusammenhang mit den
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»Pentagon Papers« (1971). Auch hier war dieWashington Post beteiligt,
maßgeblich zudem die New York Times sowie ein Whistleblower, also
ein Informant mit Insiderwissen, namens Daniel Ellsberg. Er hatte als
Mitarbeiter der Rand Corporation – eines »Think Tanks«, der das US-
Verteidigungsministerium beriet – Zugang zu vertraulichen Doku-
menten der US-Regierung über den Vietnam-Krieg. Aus diesen
Papieren, die den Redaktionen in mühseligen Kopieraktionen zu-
gänglich gemacht wurden (kleine Datensticks und das Internet gab es
ja noch nicht), ging kurz gesagt hervor, dass die US-Regierung die
Öffentlichkeit jahrelang über den Kriegsverlauf in Vietnam und die
Aussichten, diesen Krieg zu gewinnen, getäuscht hatte. Das musste
ans Licht! Wer solche Informationen nicht veröffentlicht, würde
seinen Job als Journalist nicht beherrschen.

In den Redaktionen schwitzten sie trotzdem Blut und Wasser.
Denn es war keineswegs klar, ob sie das Material verwenden durften,
rein rechtlich gesehen. Zunächst hatte ein Gericht die Veröffentli-
chung verboten. Außer der Wahrung von Persönlichkeitsrechten
(Schutz vor Beleidigung, Verleumdung usw.) gehört der Schutz des
Staates vor Spionage, Terrorismus und Landesverrat zu den typi-
schen Begründungen für Einschränkungen in der Kommunikation –

sogar in liberalen Demokratien. So war es zunächst auch hier. Das
Gericht sah den »Espionage Act« betroffen, ein Anti-Spionage-
Gesetz aus dem Jahr 1917. Unter anderem aufgrund dieses Gesetzes,
mit dem sich die USA vor der Spionage feindlicher Mächte schützen
wollen, müssen Whistleblower wie Daniel Ellsberg oder Edward
Snowden mit langen Haftstrafen rechnen, wenn sie erwischt
werden.

Snowden hatte 2013 eine ungeheure Menge an Dokumenten über
die teilweise höchst zweifelhaften Praktiken des US-Geheimdienstes
NSA heruntergeladen und mit Journalisten geteilt. Weil ihm in den
USA ein Prozess gemacht worden wäre, wich Snowden ins Ausland
aus. Unter abenteuerlichen Umständen traf er sich zunächst mit
Journalisten in Hongkong, anschließend begab er sich auf die Flucht.
Dabei landete er in Moskau, seit Jahren lebt er im Exil in Russland. Der
ursprüngliche Plan, in ein anderes Land zu flüchten, beispielsweise
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nach Island, ging nicht auf. Auch Snowdens Wunsch, nach Deutsch-
land zu kommen, wurde nicht erfüllt. DenWhistleblower sicher in der
Bundesrepublik unterzubringen, hätte bedeutet, in einen scharfen
Konflikt mit den USA zu treten. Einen solchen Konflikt scheute die
Bundesregierung.

Fall Assange: Jahrelang eingesperrt
Auch der Fall von Julian Assange zeigt, wie gefährlich Veröffent-
lichungen staatlicher Geheimpapiere für Informanten und Jour-
nalisten werden können. Assange droht in den USA ein Prozess und
die Verurteilung zu einer langen Haftstrafe. Ihm wird vorgewor-
fen, dass seine Organisation Wikileaks, die als internationale
Rechercheplattform aufgebaut ist, brisante US-Regierungsdoku-
mente in Umlauf gebracht hat, unter anderem über die Kriege in
Afghanistan und im Irak. Jahrelang saß Assange in London in der
ecuadorianischen Botschaft fest, die ihm Asyl gewährte. Schließ-
lich wurde er festgenommen und in ein britisches Untersuchungs-
gefängnis gebracht. Ein Gericht in London entschied, dass er
vorerst nicht in die USA ausgeliefert werden könne. Es wies die
Ansicht von Menschrechtsorganisationen zurück, dass Assange als
Journalist gehandelt habe und daher besonderen Schutz verdiene.
Kritiker von Wikileaks vertreten den Standpunkt, Assange sei gar
kein Journalist, sondern ein Aktivist, der sich rechtswidriger
Methoden bediene.

Auch wenn Leute wie Edward Snowden oder Julian Assange mit den
digitalen Mitteln des 21. Jahrhunderts arbeiten, erinnert ihr Vorge-
hen an den einsamen Mut von Daniel Ellsberg, den Whistleblower aus
den frühen 1970er Jahren.Wie diese setzte er sich über Geheimschutz-
Bestimmungen hinweg und berief sich auf ein höherrangiges
öffentliches Interesse. Er wurde dennoch wegen Spionage angeklagt.
Dass er nicht verurteilt wurde, lag daran, dass die Behörden illegale
Ermittlungsmethoden angewendet hatten. Agenten waren in die
Praxis von Ellsbergs Therapeuten eingebrochen.
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